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(3) Die militärische Disziplin ist Pflicht der Angehö
rigen der Nationalen Volksarmee. Sie haben
a) die Verfassung der Deutschen Demokratischen 

Republik und die anderen Rechtsvorschriften 
strikt einzuhalten sowie den Fahneneid zu erfül
len,

b) die Befehle, Dienstvorschriften und anderen mi
litärischen Bestimmungen exakt, widerspruchs
los und mit schöpferischer Initiative durchzufüh
ren,

c) sich unter die von der sozialistischen Gesellschaft 
gesetzten Normen, die Interessen der militäri
schen Kampfkollektive und den Willen der im ge
sellschaftlichen Auftrag handelnden Vorgesetz
ten bewußt unterzuordnen,

d) ihr politisches, militärisches und allgemeines 
Wissen und Können im Interesse der Erfüllung 
des militärischen Klassenauftrages fortgesetzt zu 
vervollkommnen,

e) die militärischen Geheimnisse strikt zu wahren 
und eine hohe Wachsamkeit zu üben.

§ 23
Vorgesetzte
(1) Die Vorgesetzten sind für die politische und mili
tärische Führung der ihnen unterstellten Angehöri
gen der Nationalen Volksarmee verantwortlich und 
besitzen die Befugnis, ihren Unterstellten die zur Er
füllung der Aufgaben notwendigen Befehle zu ertei
len. Sie haben die Pflicht, in ihrem Verhalten stets 
Vorbild zu sein, ständig den ordnungsgemäßen Ab
lauf des militärischen Dienstes zu sichern, die Rechte 
der LJnterstellten zu wahren und sie zur vorbildlichen 
Erfüllung ihrer Pflichten zu erziehen.
(2) Die Vorgesetzten haben die Pflicht, die führen
de Rolle der Sozialistischen Einheitspartei Deutsch
lands in der Nationalen Volksarmee unablässig zu 
stärken und ihre Unterstellten so zu erziehen, daß ih
re Treue und Ergebenheit zur Arbeiterklasse und ih
rer marxistisch-leninistischen Partei, ihre Liebe zum 
sozialistischen Vaterland und ihre Verbundenheit 
mit dem Volk der Deutschen Demokratischen Repu
blik sowie ihre Haltung zum proletarischen Interna
tionalismus ständig weiter vertieft und gefestigt wer
den. Bei der Führung und Erziehung der Angehöri
gen der Nationalen Volksarmee haben sie auf der 
Grundlage der Rechtsvorschriften und militärischen 
Bestimmungen exakte militärische Forderungen zu 
stellen und diese durchzusetzen. Sie haben die ihnen 
Unterstellten gut zu kennen, sich um sie zu sorgen, 
ihre Ehre und Würde ständig zu achten, sie zur Lö
sung ihrer Aufgaben allseitig zu befähigen und dabei 
ihre schöpferische Initiative zu entfalten und zu nut
zen.
(3) Die Vorgesetzten haben den Wehrdienst zu ei
ner wichtigen Etappe der kommunistischen Erzie
hung und Formung sozialistischer Persönlichkeiten 
zu gestalten. Sie sind verpflichtet, die ihnen Unter

stellten politisch und militärisch so zu erziehen, aus
zubilden und zu führen, daß der militärische Schutz 
der Deutschen Demokratischen Republik jederzeit 
gewährleistet ist. Sie tragen persönlich die Verant
wortung dafür, daß in ihrem Verantwortungsbereich 
alle Aufgaben zum Schutz des sozialistischen Vater
landes und der sozialistischen Staatengemeinschaft, 
zum Schutz der sozialistischen Ordnung sowie des 
friedlichen Lebens der Bürger zuverlässig erfüllt 
werden und die sozialistische Gesetzlichkeit gewahrt 
wird.

§ 24
Mitgestaltung des aktiven Wehrdienstes
Die Angehörigen der Nationalen Volksarmee sind 
zur Erfüllung ihrer Aufgaben berechtigt und ver
pflichtet, den Wehrdienst initiativreich mitzugestal
ten. Das erfolgt vor allem durch die exakte und 
schöpferische Erfüllung der Befehle der Vorgesetz
ten. Außerdem geschieht das durch die Teilnahme 
an der Tätigkeit der gesellschaftlichen Organisatio
nen, am sozialistischen Wettbewerb und an der Tä
tigkeit der Neuerer sowie durch die Verwirklichung 
des Rechtes auf Eingaben und Beschwerden.

§25
Anerkennung von Leistungen
Die Anerkennung hoher Leistungen der Angehöri
gen der Nationalen Volksarmee erfolgt durch Belo
bigungen bzw. andere militärische Auszeichnungeir 
oder durch die Verleihung staatlicher Auszeichnun
gen.

§ 26
Verantwortlichkeit
Die schuldhafte Verletzung der in den Rechtsvor
schriften, Dienstvorschriften, Befehlen oder ande
ren militärischen Bestimmungen festgelegten Pflich
ten bzw. Rechte der Angehörigen der Nationalen 
Volksarmee begründet disziplinarische, materielle 
oder strafrechtliche Verantwortlichkeit. Die einzel
nen Arten der Verantwortlichkeit schließen sich ge
genseitig nicht aus.

§ 27
Versorgung, Betreuung und Urlaub
(1) Die Angehörigen der Nationalen Volksarmee 
haben Anspruch auf materielle und finanzielle Ver
sorgung sowie auf medizinische und kulturelle Be
treuung.
(2) Den Urlaub der Angehörigen der Nationalen 
Volksarmee regelt der Minister für Nationale Vertei
digung in militärischen Bestimmungen.
(3) Die finanzielle Versorgung und soziale Betreu
ung der Unterhaltsberechtigten der Angehörigen 
der Nationalen Volksarmee wird gewährleistet.
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